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Wie sind Eheleute in der hl. Beichte zu behandeln, die
sich nur vom weltlicheu Richter haben scheiden lassen?

(Fortsetzung.)
Für die Frage. aber, ob Eheleute, die sich nur vom

weltlichen Richter haben scheiden lassen, sündigen, haben
wir die Entscheidung des hl. Vaters Leo XlIl. in der
Encyklika: Aroanum divinae Sapientiae vom 10. Februar
1.880, in der es heißt, nachdem die Unauflöslichkeit der
Ehe betont ist: Sed, proh (1olor! oivi1is an(-toritas in
tam multis loois im«-i eoelesiastioa. irae in re usurpavit.
Quapropt.er non raro aeei(1it, ut saeou1ari iu(1iei okferat.ur
eausa matrimonia1is cIiiudiean(ia, quue ten(1at in sen-
tentiam (1ivortii tandem pronuntian(1am. Eos qui itzt
reeu1«runt ad forum (-ivi1e, nisi t"orte post habitam
sententiam eeelesiastiea-m solas res tempora1es com-
1)onendas ourant, graviter peoeare non est (lubium.

Hat somit der hl. Vater selbst das Vergehen von Ehe-
leuten, die sich nur vom weltlichen Richter scheiden ließen,
als schwersündlich bezeichnet, so hat doch weder er selbst,
noch unser Diöcesanbischof die Absolution dieser Sünde
reservirtJ; im Beichtstuhle ist also solchen Eheleuten zunächst
die Absolution nicht zu verweigern, selbst auf die Gefahr
hin nicht, daß sie dem Verlangen des ()0nt�essarjus, ihre
Angelegenheit nachträglich vor den kirchlichen Richter zu
bringen, nicht Folge leisten. Es würde damit nichts
weiter erreicht, als daß sie in der schweren Sünde blieben,
von der baldmöglichst geheilt zu werden, jeder Mensch das
Recht hat, und daß sie vielleicht für immer der Kirche
verloren gehen. «Der Beichtvater wird aber dafür zu
sorgen haben, daß er solche Eheleute nicht aus dem Auge
verliert, und besonders es sich angelegen sein lassen, sie
durch Zureden und Bitten und Aufklärung über die ein-
schlägigen kirchlichen Gesetze und Vorschriften zu bewegen,
auf keinen Fall eine neue Ehe einzugehen, und immer
wieder darauf hinarbeiten, die Sache dem in(1ex ee(-le�

siasti(-us vorzulegen, oder wenn er klar erkennt, daß eine
separatio quoa(1 mensam et t11orum nicht denkbar ist,
die Versöhnung der Eheleute zu Stande zu bringen, der
ja auch das Biirgerliche Gesetzbuch nicht«hindernd im
Wege steht. Im Beichtstuhl etwa sich in allzu vorsichtiges
Schweigen hüllen und die Leute iiber die kirchlichen Be-
stimmungen nicht zu uuterrichten, dürfte nicht angebracht,
unter Umständen sogar verfehlt sein. Denn, haben sie
aus Unkenntniß der kirchlichen Vorschriften oder aus Furcht
vor der Vergeblichkeit der kirchlichen Klage gegen die Vor-
schriften gehandelt, so müssen sie mit ihnen bekannt gemacht
werden, will man sie überhaupt zur Nachachtung derselben
veranlassen; haben sie aber aus Bosheit, mit Wissen die
kirchliche Obrigkeit umgangen, dann kann es mindestens
nichts schaden, ihnen die Consequenzen für ihr unkirchliches
Verhalten ad oeu1os zu demonstriren.

Wie ist der Fall an dem Sterbebette zu behandeln?
Sind die Eheleute bürgerlich geschieden, und ist keiner
von beiden Theilen eine neue Ehe eingegangen, so dürfte
es wohl möglich fein, angesichts des Todes die Eheleute
auszusöhnen, wenn der andere Theil herbeigerufen werden
kann. Will der Sterbende selbst von Versöhnung nichts
wissen, so ist freilich Lossprechung ausgeschlossen. In
jedem Falle aber ist der Kranke zu verpflichten, sich den
kirchlichen Bestimmungen zu unterwerfen.

Es bleibt noch die Frage offen, ob Eheleute, die sich
nur vom weltlichen Richter haben fcheiden lassen, eine
Censur incurriren, und zwar solche Eheleute, die, nachdem
sie über ihr Vergehen unterrichtet worden sind, hartnäckig
sich weigern, ihre Angelegenheit nachträglich vor den kirch-
lichen Richter zu bringen. Es ließe sich hier nur der
Titel der pertinaeia gegen den hl. Stuhl anführen.
,,sehjsmatioos et eos, qui a Rom:-tni Pontiiieis pro tem-
pore exsistentis obe(1ientia. pertinaoiter se subtral1unt
vol reee(1unt.« (Bu11a: ,,Coen-te« § 1.) Lehmkuhl,«I�l1eol.
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mor. 2, S. 657, § 3, erklärt dazu: N(-que ne(-esse est,
nt dioant se non a Roman-i sec1o i-eoec1ere; sut�ti(-it
re(-eäere ab 0bedie11tia eins qui est Rom-mag Pontit�ex
legitime e1e(-ins.

Nirgends aber findet sich eine Anwendung dieser Censur
auf unseren Fall. 0(1i0sa autem sont restring·en(1a. Auf
eine Anfrage bei Herrn Prälaten Prof. Dr. Lämmer
gelangte die Antwort zurück: »Die betreffenden Personen
werden unter dem Ausdrucke des Bedauerns, daß sie
durch Anrufung des weltlichen Gerichtes sich eines Ver-
gehens gegen das Kirchengesetz schuldig gemacht, und
unter Beifügung des betreffenden Scheidungsurtheils im
Original, um ihrer Gewissenspflicht zu genügen, dem
sürstbischöflichen Consistorium die Bitte zu unterbreiten
haben, ihnen unbeschadet der Dauer des Ehebandes die
kirchliche Bewilligung zum Gesondertleben zu ertheilen.
Jst dies geschehen, so entfallen alle Bedenken.«

Aus dieser Antwort ergiebt sich:
1. daß die Lossprechung dann ohne weiteres zu er-

theilen ist;
2. daß wohl auch keine Censur entgegensteht;
3. der gangbare Weg, um die Bestimmungen des Civil-

eherechtes und des kirchlichen Eherechtes nach Mög-
lichkeit auszugleichen, ist die Aufsuchung eines neuen,
überhaupt eines triftigen Grundes,« um strittigen
Eheleuten wenigstens die kirchliche Bewilligung zum
Gesondertleben zu erlangen.

Die Gründe nun, welche das kirchliche El)erecht für
die separatio anerkennt, sind:

1. separatio per-petua,
nur bei thatsächlich vollzogenem und bewiesenem
Ehebrnch.

Geben sich beide desselben Deliktes schuldig, so tritt
(-ompensatio ein; ebenso ist die separati0 unzulässig beim
Zwang zur (-0pula und bei ignorantja km-ti (Ver-
wechselung der fremden Person mit der Ehehälfte), und
wenn der unschuldige Gatte mit voller Freiheit verziehen
hat. Nach gerichtlichem Urtheil auf sepa.ratio braucht der
unschuldige Theil die eheliche Gemeinschaft nicht mehr
aufzunehmen; er kann es aber auch ohne Ermächtigung
des in(1ex e(-c1esiastjous. Macht der bei der separatio
unschuldige Ehetheil sich nachträglich selbst eines Ehebruches
schuldig, so wird gerichtlicherseits die Wiederaufnahme der
Gemeinschaft verfügt. Im Beichtstuhl wird also im
letzteren Falle der nachträglich Schuldige zu verpflichteu
sein, zu dem separirten Gatten zurückzukehren.

2. separati0 temporaria: d. h. Aufhebung der ehe-
lichen Gemeinschaft, solange der Scheidungsgrund
selbst dauert:

a. perjc-u1um "animae, wenn der eine Ehegatte den
anderen sittlich corrumpiren will,

b. hast-esis und ap0stasia, wegen der Gefahr, den
Glauben zu verlieren,

(-. odium (-apita1e, grobe Mißhandlung, Vorenthaltung
des Lebensunterhaltes von Seiten des Mannes,
enorme Verschwendung von Seiten des Weibes, fort-
währende Trunkenheit n. s. w.

Wie verhalten sich hierzu die Gründe des Bürgerlichen
Gesetzbuches? «

§ 1565 des B. G. B.: Ein Ehegatte kann auf
Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte sich des
Ehebruches oder einer der nach §§ 17l��l75 des Straf-
gesetzbnches strafbaren Handlung schuldig macht. (Diese
Paragraphen handeln von der Doppelehe und wider-
natürlichen Unzucht.)

Wenn wir den Unterschied festhalten zwischen bürger-
licher Scheidung und kirchlicher sepa1-atio, so stimmt das
kanonische Recht diesen Scheidungsgriinden im allgemeinen
zu. Es gestattet selbst private Trennung, soweit ein
Aergerniß durch dieselbe nicht herbeigeführt wird. Weil
nun private Trennung dem unschuldigen Theile zusteht
ohne Pflicht der Klageerhebung beim kirchlichen Richter,
so darf ein kath. Ehegatte der Versündigung nicht geziehen
werden, wenn er die Klage ans Aufhebung der ehelichen
Gemeinschaft nach § 1575 im Falle des Ehebruches des
anderen Theiles sofort beim weltlichen Gericht erhebt.
Einen Unterschied macht das B. G. B., indem es bei
beiderseitigem Ehebruche eine Compensation nicht anerkennt.
Der Katholik ist hier verpslichtet, dem kirchlichen Eherechte
zu folgen, und des Beichtvaters Pslicht ist es, event. darauf
aufmerksam zu machen und beide zum gegenseitigen Ber-
zeihen zu bringen. Mit der weiteren Bestimmung des
B. G. B.: Das Recht der Ehegatten auf Scheidung
ist ausgeschlossen, wenn er dem Ehebruche oder der straf-
baren Handlung zustimmt oder sich der Theilnahme schuldig
macht, stimmt auch das kanonische Recht überein. Der
unschuldige Gatte verliert auch nicht das Recht, den
schuldigen znrückzurufen, mag die Trennung privatim oder
nach richterlicher Sentenz erfolgt sein, es müßte denn der
schuldige Gatte eine schlechte Behandlung zu befürchten
haben. Hat sich der unschuldige Theil nach der Trennung
auch eines Ehebruches schuldig gemacht, so kann er vo-n
dem anderen Theile zurückgerufen werden, wenn die
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Trennung nur privat war; war die Trennung eine öffent-
liche nach richterlicher Sentenz, so kann er erst nach aber-
maligem richterlichen Spruche zurückgerufen werden. Allein
hier fallen auch zu Gunsten der Zurückberufung sehr in
die Wagschale das öffentliche·Aergerniß und die Gefahr
fortgesetzten Ehebruches. In diesen Fällen wird die
Pastoralklugheit des Beichtvaters vor die Frage gestellt
sein, eine stille Aussöhnung zwischen den Getrennten zu-
stande zu bringen. Offenbar erlischt hier das Recht, die
Trennung weiter zu führen, aus den wichtigsten moralischen
Bedenken, und in diesen Fällen ist der Katholik verpflichtet,
die eheliche Gemeinschaft wieder aufzunehmen.

§ 1566. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen,
wenn der andere ihm nach dem Leben trachtet.

Diesen Grund erachtet anch das kanonische Recht für
ausreichend zur separatjo, allerdings nur für die Zeit,
solange auch der Grund fortbesteht, falls nicht etwa die
stete Trennung mit beiderseitiger Zustimmung geschieht
und dabei keine sittliche Gefahr zu befürchten ist. Das
B. G. B. gestattet auch nach ausgesprochener Aufhebung
der ehelichen Gemeinschaft nach § 1575 ohne weiteres
und ohne alle Förmlichkeit die Wiederaufnahme der ehe-
lichen Gemeinschaft; es entsteht also hier keine Collision
der Verpflichtungen. Daher dürfte es einem Ehegatten
nicht zur schweren Sünde angerechnet werden, wenn er
gegebenen Falles die Trennungsklage des § 1575 beim
bürgerlichen Richter anstrengt, ohne vorher kirchliche Ent-
scheidung eingeholt zu haben. Die Lossprechung ist also
nicht zu verweigern; nur ist der Fall dem kirchlichen
Richter noch zu nnterbreiten. Soweit thunlich, hat aller-
dings der Pfarrer oder Beichtvater darauf hinzuwirken,
daß das kirchliche Gericht vorher über die Sache erkenne.

(Schlnß folgt)

Fähigkeit für den Empfang der hl. Euchariftie.
Man unterscheidet eine zweifache Fähigkeit für den

Empfang der hl. Eucharistie, die moralische nnd physische.
Moralisch fähiges Subjekt der Eucharistie ist der ge-

taufte Mensch, welcher die Eucharistie von einer gewöhn-
lichen Speise unterscheiden und dieselbe mit gebührender
Ehrfurcht genießen kann. Daher sind moralisch unfähig,
die Eucharistie zu empfangen die Kinder, welche noch keinen
Vernunftgebrauch haben, und die von Geburt an voll-
ständig Blödsinnigen, wenn sie auch bei vorschreitendem
Alter nie den Vernunftgebrauch erlangen. Daher lautet
die Vorschrift des Ritua1e Wrat. tit. V. cap. I. not. 10:
,,Amentibns sen ph1·enetic-is eom1nunioaro non liest«

u. not. II: ,,lis, qui propter aetatis imbec-il1ita.tom
nonc1um buius saora.m(-nti oognitionem et gustum
habent,, euch-r1«istia administrari non (1ebet.«

Kinder, welche die Unterscheidungsjahre überschritten
haben und nicht nur gut und böse, sondern auch die
Eucharistie von einer gewöhnlichen Speise zu unterscheiden
wissen, können sie empfangen, und soll ihnen dieselbe als
viati(-um bei Todesgefahr gereicht werden. Im allge-
meinen verlangt die Kirche, daß Kinder nach empfangenem
Unterrichte zwischen dem 10. und 14. Jahre communi-
circn können und sollen. Für unsere Diöcese ist der
Beschluß der Diöcesanconferenz vom 11. und 12. October
1899 maßgebend, nach welchem die Kinder wenigstens ein
Jahr vor der Entlassung aus der Schule zur ersten hl.
Communion geführt werden sollen. Schwebt ein Kind in
Todesgefahr, so darf es das Viatiknm auch ohne förm-
lichen Unterricht empfangen, wofern nur der Glaube an
die reale Gegenwart vorhanden ist. Benedikt XIV. ermahnt,
es allen Kindern zu reichen, wenn sie an den im Sakra-
mente verborgenen Christus glauben und ihn anbeten.
Einem Kinde in Todesgefahr aus dem Grunde allein das
Viatikum zu verweigern, weil es vorher noch nicht die
hl. Communion empfangen, bezeichnet Benedikt als einen
gravis abusus ra(1ioitus exstirpandus. Eine genaue Regel
über das Lebensalter, in welchem den Kindern das Bin-
tikum zu reichen ist, läßt sich indessen nicht aufstellen und
bleibt die Entscheidung hierüber dem jedesmaligen Pfarrer
überlassen. Benediot XlV. de syn. c1ioooes. 1ib. VIl.
oap. 12.

Was die Halbblödsinnigen (-somit-i.tui) und die wegen
Altersschwäche Schwachsinnigen (sc-ne-s repuerasoentes)
betrifft, so kommt es hierbei auf den Grad ihrer geistigen
Schwäche und ihr sonstiges Verhalten an. Zeigen sie
frommen Sinn und verlangen nach der hl. Communion
und haben sie nichts Aergerliches oder Gelächter Erre-
gendes an sich, so steht nichts im Wege, ihnen die hl.
Communion dann und wann (freilich nicht zu oft) in ge-
sunden und kranken Tagen zu spenden.

Ebenso können von Geburt an Taubstumme nach vor-
ausgegangenem Unterrichte, welcher in neuerer Zeit möglich
geworden ist, dieselbe empfangen, auch wenn sie zugleich
blind wären.

Geistesgestörte wie Wahnsinnige und Rasende dürfen
nur dann zugelassen werden, wenn sie lichte Augenblicke
haben. Rit. Wart. 1id. Vll. (-up. 12. not. 10. ,,Amon-
tibus tamen li(-edit sc-. ouoho.ristiam administraro, Si
qnanc1o habet-.nt la(-ic1a intervø.1la et c1evotionem osten-



108

dann« Befinden sich Geistesgestörte in Todesgefahr, so
kann ihnen selbst im Zustande der Geistesstörung die
Eucharistie als Viatikum gereicht werden, wenn sie früher
gesunden Verstand hatten, christlich lebten und keine Gefahr
der Verunehrung zu befürchten ist.

Dasselbe gilt von allen Schwerkranken und Sterbenden,
welche bewußtlos daliegen. Auch diesen kann das Via-
tikum unter den erwähnten Bedingungen gereicht werden.
Nur wenn sie durch eigene schwere Schuld die Geistes-
störung oder Bewußtlofigkeit hervorgerufen haben oder
im Stande der Todsünde in diese Lage gekommen sind,
ist ihnen das Viatikum zu verweigern, falls kein positiver
Beweis der Reue vorhanden ist. So lehrt der hl. Alphous
von Liguori mit dem. hl. Thomas von Aquin. Auch
enthält der ()atechismus R0manns dieselbe Lehre.

Der Zustand der Geistesstörung begründet nämlich an
sich noch keine Unfähigkeit zum Empfange der Eucharistie.
Die Fähigkeit oder Unfähigkeit hängt von der früheren
seelischen Verfassung des betreffenden Subjektes ab. Hatte
der Empfänger vorher gesunden Verstand und die erforder-
liche Kenntniß der Eucharistie und Ehrfurcht vor derselben,
so ist diese Kenntniß und Ehrfurcht Eigenthum seines
Geistes geworden und auch in Folge der Bewußtlosigkeit
keineswegs geschwunden. Wie der Geist in dem bewußt-
losen Zustande zu sein nicht aufgehört hat, so ist er nämlich
auch nicht alterirt. Er ist nur insofern in Mitleidenschaft
gezogen, als er wegen der krankhaften leiblichen Organe,
welche ihm die Außenwelt vermitteln und durch die er
selbst nach außen hin sich offenbart, in seinen Thätigkeiten
gestört ist. Daraus folgt, daß ein Geistesgestörter seine
frühere Kenntniß und Ehrfurcht vor der hl. Eucharistie
uicht verloren habe, sondern daß er sie nur uicht offen-
baren kann. Seine Andacht ist zwar uicht eine gegen-
wärtige, aber doch vergangene; er kann sie zur Zeit des
Empfanges uicht aktuell äußern, obwohl sie ihm potentiell
innewohnt. War daher der Kranke in gesunden Tagen
des Empfanges würdig und fähig, so ist er es auch noch
im bewußtlosen Zustande. Wer geisteskrank geworden
im Stande einer Todsünde, die er nur unvollkommen
bereut hat, ist ebenso noch fähig, die Eucharistie zu
empfangen, und wird derselbe durch ihren Empfang
gerechtfertigt.

Welches Verfahren hat der Seelsorger ferner zu be-
obachten, wenn er zu einem verunglückten Beranschten ge-
rufen wird, um ihm die Sterbcsakramente zu spenden?
Hier ist zu unterscheiden, ob die Vermischung vollständig
und freiwillig ist oder nicht. Dem vollständig und frei-

willig, d. h. durch feine eigene Schuld Berauschten ist das
Viatikum zu verweigern. War der Betreffende aber sonst
mäßig und nie berauscht, so hat man in der Regel an-
zunehmen, daß er unfreiwillig, also ohne seine Schuld, in
diesen Zustand gekommen sei und darf man ihm das
Viatikum spenden, auch wenn die Berauschung eine voll-
ständige wäre. Vorausgesetzt wird dabei wieder, daß keine
Verunehrung zu befürchten ist. Ist die Berauschung zwar
freiwillig, aber unvollständig, kann der Betreffende also
noch zwischen Gut und Böse unterscheiden, wenngleich seine
Geisteskräfte nnd körperlichen Organe afficirt sind, so
darf man der milderen Praxis folgen und das Viatikuni
spenden sec1nso seanda10 et peri0ul0 indignitatis.

Im Allgemeinen gelten für den Seelsorger, betreffend
die Spendung der hl. Eucharistie an Geistesgestörte und
Bewußtlose, drei Regeln: l. Es darf den Geuannten die
Eucharistie nur als Viatikum gereicht werden. ,,Extra
a1«tionlnm m01«tis nn11o mode en(-haristia am(-·-ntibus est
(-0nceden(la.« Ljg. Vl. 302. tin. 2. Die Todesgefahr
muß eine wahrscheinliche sein. Hat man noch einige be-
gründete Hoffnung, daß das Bewußtsein noch einmal
wiederkehren werde, so beeile man sich uicht allzusehr mit
der Spendung. Z. Es darf die Gefahr der Verunehrung
uicht bevorstehen.

Von der moralischen Fähigkeit zu unterscheiden ist die
physische. Diese besteht darin, daß man die hl. Hostie
verschlingen und im Magen behalten kann. Bei Kranken,
welche an Erbrechen, Blutauswerfen oder immerwährendem
Husten leiden, oder die Speisen sogleich unverdaut wieder
von sich geben, ist die hl. Co1nmunion so lange aufzu-
schieben, bis einige Besserung eintritt 1md die Gefahr der
Verunehrung uicht mehr vorliegt. Läßt das Uebel dem
Kranken durch die eine oder andere Stunde einige Ruhe,
so kann ihm die Wegzehrung gereicht werden. Im Zweifel
iiber die physische Fähigkeit reiche man dem Kranken ver-
suchsweise eine uicht consecrirte Hostie oder etwas Wasser,
Medizin u. s. w. Wenn dieses der Magen behält, kann
ihm das Viatikum sicher gereicht werden. Schwer Kranken,
die nichts Trockenes genießen können, darf man ein
Theilchen der hl. Hostie auf einem Löffel mit einer
Flüssigkeit, Wasser, Wein oder Medizin, reichen. Bei dem
Starrkrampfe ist es erlaubt, dem Kranken ein Partikelchen
der hl. Hostie, wenn möglich, durch die Zähne zu schieben.

Wird die hl. Hostie von dem Kranken erbrochen, so
kommt es darauf an, ob die Species noch erkennbar ist
oder uicht. Im ersteren Falle ist dieselbe möglichst zu
reinigen, in ein Glas mit Wasser und Wein zu legen und
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darin so lange aufzubewahren, bis die Gestalten sich ganz
aufgelöst haben. Darauf ist alles ins Sakrarium zu
schütten. Sind die Gestalten aber nicht mehr erkennbar,
so ist alles zu verbrennen und die Asche ins Sakrarium
zu legen. Leidet der Kranke an einem Hüften, welcher
mit einem Auswurfe verbunden ist, so hat man zu unter-
scheiden, ob derselbe von der Lunge oder vom Magen
herrührt. Im ersteren Falle ist der Kranke für den
Empfang der hl. Eucharistie nicht unfähig. Im anderen
Falle kann man das Viatikum spenden, wenn der Kranke
wenigstens sieben Minuten den Hüften zu unterdrücken
im Stande ist. Ljg. VI. 292. � Stirbt der Kranke,
während er die hl. Hostie noch im Munde hat, so ist ihm
diese wieder herauszunehmen und damit zu verfahren, wie
wenn sie erbrochen wäre.

Nieder-Hartmannsdors, 22. Mai 190l.
J. Biewald, Kaplan."

Welche Mittel und Wege stehen dem Seelsorger zu
Gebote, seinen pastorellen Einfluß auch auf diejenigen
jungen Leute seiner Pfarrgemeinde geltend zu makhcn,
welche ihrer activen Militairdienftzeit in auswärtigen

Garnisonen genügen?
Den gegenwärtigen Verhältnissen und Zeitumständen ent-

sprechend ist die Seelsorge in vielen Zweigen eine andere
ihrer Art nach gegen früher geworden, und sie hat auch dem
Fortschritt Rechnung tragen müssen, so daß, wer heute noch
die Ans1cht vertheidigen wollte, es genüge überall zu einer
wirksamen und thatkräftigen Seelsorge die Pastoration der
Gemeinde von der Kanzel und im Beichtstuhle, nur dadurch
zu erkennen geben würde, daß er für den Zeitgeist und für
den socialen Umschwung in der Welt kein genügendes Ver-
ständniß hat.

Zu diesen neu hinzugekommenen Arten der Seelsorge
gehört die Vereinsseelsorge und zwar nicht blos die Errichtung,
Leitung und Förderung der rein kirchlichen Bruderschaften und
Vereine, sondern auch die Errichtung, Leitung und Förderung
der charitativen und socialen Vereine, die, wenn auch in vielen
Punkten nur rein weltliche Zwecke verfolgend, doch durch ihre
enge Verbindung und Anlehnung an die Kirche und ihre
Organe mit der Seelsorge nicht nur vereinbar, sondern sogar
zur nachhaltigen Wirkung der Seelsorge von ihr gänzlich un-
trennbar sind. Auf dieser unumstößlichen Ansicht beruhen die
in der neuesten Zeit gegründeten Arbeitervereine mit ihren
mannigfachen Abzweigungen, wie,,Verein jugendlicher Arbeiter«,
,,Verein jugendlicher Arbeiterinnen«, ,,Verein verheiratheter

Arbeiter«, ,,Dienstbotenverein«, ,,Lehrlingsverein«, ,,Gesellen-
verein«, ,,Meisterverein«, ,,Verein "katholischer Kaufleute« und
die zu diesen Vereinen gehörenden Kassenvereine, wie: Kranken-
kasse, Unterstiitzungskasse, Darlehnskasse, Sparkasse, Sterbekasse.
Desgleichen gehört dazu der allen diesen Vereinen beigegebene
Rechtsschutzverein.

Die Organe der Kirche müssen Zeugniß ablegen nicht mit
Worten allein, sondern auch durch ihr Wirken in Thaten,
daß die Fürsorge der Kirche den ganzen Menschen umfaßt,
der aus Leib und Seele besteht, daß sie sich thatsächlich auch
des leiblichen Wohles ihrer Schutzbefohlenen annimmt, um
dadurch um so eher und um so mehr und um so nachhaltige-r
auf die Seele einwirken zu können.

Unser Herr und Lehrmeister Jesus Christus hat sich während
seines irdischen Wandels sehr wohl der leiblichen Noth« der
Menschheit angenommen und dadurch sich Anhänger und
Seelen gewonnen. Er hat Kummer gestillt und Thränen
getrocknet. Das Streben des Menschen, auch zu irdischer
Wohlfahrt zu gelangen, ist berechtigt und zu billigen, wenn
dies nur nicht geschieht auf Kosten des Seelenheiles. Und
Beides ist mit einander wohl vereinbar. Eine- entgegengesetzte
Ansicht würde in ihren äußersten Conseque«nzen zur Ver-
nichtung jedes Wohlstandes führen. .

Gewiß ist die Rettung der Seele die Hauptsache; aber
jeder Seelsorger soll ja in die Fußtapfen Christi treten, der
sich auch des leiblichen Wohles der Menschen angenommen
hat. Derjenige Seelsorger, der nur wenig Jnteresse oder gar
Gleichgültigkeit für die leiblichen Bedürfnisse seiner Pfarrkinder
dokumentirt, wird in seinen seelsorgerischen Erfolgen gar weit
zuriickstehen hinter seinem Confrater, der Christum nachahmt
und auch für das irdische Wohlergehen seiner Pfarrktnder
Sorge trägt und bei aller Sorge für ihr Seelenheil auch für
ihr irdisches besseres Fortkommen seine besten Kräfte einseht.
Nur diesem Streben ist es gelungen, viele Hunderttausende
vor dem Uebergange ins soeialdemokratische Lager zu retten
und für die Kirche wieder zu gewinnen. «

Außer der Vereinsseelsorge hat auch die Jugendseelsorge
nicht blos in ihrem Umfange wegen der wachsenden «Zahl,
sondern auch in ihrer Art wegen der wachsenden Gefahren
eine andere Gestaltung angenommen. Mit einem Worte, die
Seelsorge ist den Verhältnissen entsprechend decentralisirt worden
und wenn diese Deeentralisation der Seelsorge noch nicht
allenthalben und noch nicht überall hat so durchgeführt werden
können, wie es nothwendig ist, so liegt die Schuld nicht am
guten Willen, sondern am Mangel an seelsorgerischen Kräften,
bezw. an den fehlenden Geldmitteln; diese noch bestehenden
Hindernisse dürften wohl mit der Zeit geringer werden.
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Zur Jugendseelsorge gehört auch die besondere seelsorgerische
Fürsorge für die demnächst in den activen Militairdienst
tretenden Rekruten der Gemeinde. Und in gewisser Hinsichi
dürfte die Specialseelsorge für diese genannte Kategorie auch
als integrirender Theil der so nothwendigen, aber zu wenig
beachteten Familienseelsorge angesehen werden können, denn
kein Abschied aus dem Elternhause greift so tief ins Familien-
leben ein, als die Jndienststellung zum Militair. Hier hat
der Seelsorger mehr als se Gelegenheit, in nähere Beziehungen
zur Familie zu treten, und in allen normalen Pfarreien,
d. h. Pfarreien bis zu vier- bis sechstausend Seelen unter
einem Pfarrer und zwei .Hilsspriestern läßt sich dieser Theil
der Familienseelsorge mit sreilich etwas mehr als gen-öhnlicher
Mühe doch erreichbar und zweifelsohne nlcht erfolglos durch-
führen. Die aus dem Elternhause in ihre Garnisonorte
übersiedelnden Rekruten haben an ihrem Garnisonorte nur
ein Ouasidomicil, sie behalten ihr wahres Domicil an ihrem
.Heimathsorte und sind gewissermaßen nur als aus ihrem
.Heimathspfarrverbande Beurlaubte zu betrachien, sie haben
ein Anrecht auf die pfarrliche Seelsorge ihres .Heimathsortes
und es dürften bei Vernachlässigung obliegender Pflichten dem
Seelsorger zugerufen werden können die Worte des Propheten
Ezechiel (IlI, 17): ,,l«�ili i1ominis, spe(-ulatorem (1edi te (1omai
lot«-soll« Gehen solch jugendliche Seelen fern von der Heimath
zu Grunde, hat aber der Seelsorger auch sie, als nur vor-
übergehend abwesende Schäflein seiner Gemeinde, stets unter
seiner Obhut behalten und die mahnende und warnende
Stimme eindringlich erhoben, hat er sie mit seinem Vater-
auge auch in der Ferne überwacht, dann kann er getrost
sagen: ,,Q,uod u1tra de-but t·u(-are et non fee-i?« Nach
meiner Ansicht ist es dem Seelsorger in den oben genannten
Grenzen möglich, seinen pastorellen Einfluß in nachhaltiger
Weise geltend zu machen aus die jungen Soldaten seiner Ge-
meinde, welche demnächst in ihre Garnisonen übersiedeln, und
in gewisser Weise auf dieselben auch während ihrer activen
Dienstzeit.

Folgende Mittel und Wege könnten zur Erreichung dieses
Zweckes dienen. (Fortsetzung folgt.)

Die Verehrung des hl. Antonius von Padua,
mit besonderer Rücksicht aus Schlesieu und das Antouiusbrod.

Von Pfarrer Dr. Johannes Chrz;z.szcz in Peiskretscham.
IX.

Die Verehrung des hl. Antonius in der Gegenwart; das
neue St. Antonius-Kloster in Karloioitz.

Wir gehen nun über zur Gegenwart. Da können wir
nun sagen, daß die Verehrung des hl Antonius in den letzten

zwanzig Jahren mächtig zugenommen hat und daß in Wahr-
heit dieser Heilige ein Lieblingsheiliger des Volkes in der
Gegenwart ist").

Um klar zu erkennen, wie gerade in der Gegenwart
Antonius immer mehr verehrt wird, wollen wir als authen-
tischen Führer auf diesem Gebiete das bekannte Buch: »Die
Ablässe, ihr Wesen und ihr Gebrauch« von P. Joseph Schneider
S. J. benuszen, und zwar die siebenie Auflage (1881); dann
die elfte, schon von P. Franz Beringer S. J. besorgte Auf-
lage vom Jahre l895, und endlich die zwölfte, ebenfalls von
P. Franz Beringer herausgegebene Auslage (l900). Dieses
Buch ist deßhalb authentisch, weil es von der hl. Ablaß-
congregation approbirt ist.

Also zuniichst die siebenie Auflage 1881! Was steht hier
bezüglich der Verehrung des hl. Antonius? Weiter nichts,
als das bereits früher mitgetheilte Responsorium: Si q11-re:-is
mit-aeu1a, mit Angabe der bezüglichen Abliisse.

Ein ganz anderes Gesicht zeigt uns die elsle Auflage vom
Jahre 1895! Hier sinden wir zunächft das bekannte Re-
sponsorium wieder: Si quaeris mir-tout-r. Jn Klammern wird
die Angabe hinzugefügt: ,,Wird seit dem 16. Jahrhundert dem
hl. Bonaventura zugeschrieben«.

Nun sinden wir neue Materien! ,,I«J(-(-e c1·ucem I)0mjni
f11gjte partes a(1versae; vieit Leo de tribu Jn(1a, I-a(1ix
David, -r11eluja.« Hier wird hinzugefügt: Das Gebet ist dem
Brevier entnommen l3. Antiphon der Landes am Feste
Kreuz Erhöhung, Z. Mai) und soll vom hl. Antonius von
Padua häufig gebraucht worden sein. Diese Anrufung ist
mit 100 Tagen Ablaß begabt.

Ferner: Andacht an Dienstagen des hl. Antonius von
Padua. Für alle Dienstage, an welchen in den Franzis-
kaner-Kirchen eine Andacht mit Aussetzung des hochwürdigsten
Gutes zu Ehren des hl. Antonius von Padua stattsindet,
wurde durch Breve vom Z. Juli 1894 vollkommener Ablaß
bewilligt. (S. 816, 817.)

Wir bemerken hierzu, daß diese Andacht an den Dienstagen
in der wunderbaren Begebenheit vom Jahre 1617 ihre Quelle
hat. Damals waren es übrigens neun Dienstage. «

Ganz besonders wichtig ist aber der fromme Verein zu
Ehren des hl. Antonius von Padua. Nach unserem Gewährs«-
mann � Beringer, elfte Aufgabe! � ist dieser Verein durch
Dekret des Kardinalvikars vom 13. Februar 1894 kanonisch
errichtet in Rom in der Kirche des nämlichen Heiligen, welche

I) »Noch immer ist Antonius einer der am meisten verehrten
Heiligen und fortwährend wird die Macht seiner Ftirbitte gepriesen«
So das Kirchenlexiou l. o. S. 995. s -
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ganz in der Nähe der Laterankirche vor wenigen Jahren neu
erbaut wurde �).

Der Verein bezweckt die Verehrung des hl. Antonius, um
durch seine Fürsprache jegliche Hilfe für Leib und Seele zu
erlangen, zumal auch die Erleuchtung und Bekehrung der
Jrrgläubigen und der Sünder. Die Zahl der Mitglieder
hatte 1895 schon 100000 überstiegen.

Die Mitglieder sollen täglich drei ,,Ehre sei dem Vater« und
das Responsorium: Si quae1«js mi1«acula beten, oder dafür ein
,,Vater unser«, ein »Gegrüßet seist du« und ein ,,Ehre sei dem
Vater«. Am Feste des Heiligen oder in der Octav sollen sie
communiciren und wenn sie eine Hilfe erlangt, den Armen
ein Almosen spenden. Dafür gewährt die Kirche zahlreiche
geistige Gnaden.

Den Vereinszwecken dient ein monatlich erscheinendes
Blatt: ,,Antonius von Padua« in Landshut in Bayern, und
die italienische Monaisschrifi: I-a v0ce di S. Ant0nio.

Welch ein Zuwachs in der Verehrung des Heiligen von
1881 bis 1895!
· Unsere Heimathprovinz kann sich rühmen, in der Gegenwart

dem hl. Antonius ein neues Denkmal der Verehrung gesetzt
zu haben, es ist dies das neue Antonius-Kloster in Karlowitz
bei Breslau.

Nachdem die Wogen des Kulturkampfs stch gelegt hatten,
berief der Herr Kardinal 1888 die Franziskaner nach Breslau,
damit sie den Klerus in der Seelsorge unterstützten. Die
unvergeßlichen P. Athanasius Kleinwächter und P. Philippus
Reimann wohnten zunächst im Alumnat, dann in dem Hause
der Liesch�schen Fundation. Zur Feier des Gottesdienstes
erhielten sie die im zwölften Jahrhundert von Peter Wlast
erbaute St. Aegidi-Kirche.

Da die Thätigkeit der Patres von Tag zu Tag zunahm,
wurde alsbald die Gründung einer größeren Niederlassung
geplant. Der Gedanke reiste zur That. Als Bauplatz einer
neuen Klostergründung wurde in der volkreichen Odervorstadt
ein geeignetes Terrain erworben. Es wurde an die Katholiken
C-chlesiens ein Aufruf veröffentlicht, dem der Segen Gottes
nicht fehlte. Es flossen allsogleich reichliche Gaben und so
konnte der Präses von St. Aegidi, P. Franziskus Ezech, im
Herbste 1895 den Bau beginnen2).

I) In Wien hat Cardinal Anton Gruscha zu Ehren seines
Namenspatrons in der jüngsten Zeit eine großartig angelegte Antonius-
kirche erbaut.

S) P. Franziskus Czech ist aus Peiskretscham gebürtig. Seine
Sorgen, seine Leiden und Freuden beim Beginn»des großen Werkes
hat -er zuweilen auch dem Verfasser dieses mitgetheilt, so oft er seine

Jm Herbste 1897 war das Kloster vollendet. Den
4. Oktober, dem Festeszdes hl. Ordensstifters, führte unter
reger Betheiligung der Geiftlichkeit der P. Proviuzial der
sächsischen Ordensprovinz Jrenaeus Bierbaum in feierlicher
Weise die Patres in ihr neues Heim. Karlowiß hat die
Bestimmung, das Haupt- und Studienkloster des Ordens in
Schles1en zu werden. Nach dem Bau des Klosters begann
der Bau der Kirche am Feste des hl. Joseph 1898. Was
uns hier besonders interessirt, ist die Thatsache, daß die Ver-
ehrung des hl. Antonius durch die Ordensniederlassung der
Franziskaner in Karlowitz eine neue Kräftigung erfahren hat,
da dieselben unter seinen Schuß gestellt sind. s -

Möge Gott den Orden des hl. Franziskus ausbreiten, so
schließen wir mit P. Chrysogonus; möge Gott seine Arbeiten
segnen, daß er Großes zum Heile von Tausenden wirke! Und
wir fügen als weiteren Wunsch hinzu: Möge das neue
St. Antonius-Kloster in Karlowitz bessere Zeiten erleben, als
das 1679 in Breslau erbaute Antonius-Kloster, möge von
ihm die Verehrung des hl. Antonius über ganz Schlesien
immer mehr stch verbreiten und vertiefen!

(Fortsetzung folgt.)

Litterarisches.
Mitkheilungen der Herder�schen Verlagshandlung zu Freiburg i. B.

Nr. 11. Durch alle Buchh. zu beziehen.
Das hl. Sakramcnt der Ehe. Ausführlicher Unterricht über

die Ehe für Brautleute und Verehelichte sc. Von l)--. A. Gaßner.
4. Aufl. Regensburg, Verlag vorm. G. J. Manz, 1901. Preis
2,60 Mk. � Eignet sich sehr zur Anschaffung, bezw. als Geschenk.

Die praktischen Ziele der feelforglichen Lehrthätigkeit, .-
wic sie in Homilie und Katechese, in Leitung der Pönitenten und
Kranken anzustreben sind, nebst methodifcher Materialiensammlung er.
Von M. Mühlbauer. Zum Besten der Mifsionsanstalt Steht.
Verlag der Missionsdruckerei St. Michael in Steht, postlagernd
Kaldenkirchen (Rheinland). Preis 3 Mk. � Wir haben dieses Buch
mit großem Interesse gelesen und es sehr brauchbar gefunden.

Angehörigen hierselbst besuchte. Aus Peiskretscham find zahlreiche Söhne
des hl. Franziskus hervorgegangen, welche in Europa, Afrika und Amerika
Großes zur Ehre Gottes gewirkt haben. Dazu kommen zahlreiche
Weltpriester, so z. B. Pfarrer Mastalski, der Erbauer der herrlichen
Pfarrkirche in Radzionkau. Der oben erwähnte P. Athanasius hat
in Peiskretscham sein gesegnetes Wirken beschlossen. Nach Abhaltung
der hl. Mission celebrirte er hierselbst am Dienstag nach dem Passions-
sonntag 1892 den 5. April zum letzten Mal. Begkeitet von P. Franziskus
Czech und anderen Freunden fuhr er nach St. Annaberg zurück, be-
suchte noch auf dem Wege dahin den Pfarrer Ganczarski in Groß-
Strehlitz. Nachmittags in seiner Klosterzelle angekommen,-verlor er
alsbald die Besinnung und starb, gestärkt durch die hl. Sakramente. Er
war der Schutzgeist Oberschlesrens, ein glühender Verehrer der aller-
seligsten Jungfrau, er war in Wort und That ein A thana«s in-s.« "s"�-
R. I. P. « «
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«Weauieiser zum preußisa)en Jürsorgeerziehungsaesetz von
Ludwig Schmitz,»Landgerichtsdirektor, Mitglied des Hauses der Ab-
geordneten. Düsseldors, Verlag von L. Schwann, 1901. 2. Aufl.
Preis 80 Pf. � Während die von uns in Nr. 9 bereits warm
empfohlene Schrift desselben Verfassers ,,Die Fürsorgeerziehung
Minderjähriger 2c.« zum Preise von 4 Mk. mit ihren umfangreichen
Erläuterungen hauptsächlich denjenigen dienen soll, welche mit der
unmittelbaren Handhabung des Gesetzes sich zu besassen haben, ist
obiges Schriftchen in seiner gedrängten Kürze für die weitesten Volks-
kreise bestimmt und wird hiermit ebenfalls bestens empfohlen.

Geist des hl. Alphvnsus. Nach dem Französischen des Cardinal
Villecourt. Von P. J. A. Krebs, Redemptorist. 285 Seiten. Preis
brosch. 1 Mk. A. Laumann�sche Buchhandlung, Dülmen i. W. �-
Eine zur Verbreitung im Volke sehr geeignete Biographie des Heiligen!

Gclsetsperlen aus den Schriften des hl. Alphons M. v. Liguori.
Ein Andachtsbuch mit besonderer Rücksicht auf die verschiedenen Zeiten
des Kirchenjahres. Aus dem Jtalieuischen übersetzt und herausgegeben
von P. J. A. Krebs, C. ss. R» 160. 500 Seiten. Preis geb.
!,50 Mk. A. Laumann�sche Buchhandlung, Dülmen i. W. -� Dadurch,
daß besondere Rüclsnht«auf die einzelnen Feste genommen wurde nnd
ebenso erhabene wie leicht verftändliche Betrachtungen überall beigefügt
sind, dürfte dieses Gebetbuch sich viele Freunde erwerben und verdient
besonders der kath. Mäunerwelt empfohlen zu werden.

Mqrieuprcis. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für alle
frommen Verehrer der allerseligsten Jungfrau. 160. 384 Seiten.
Jn Calico geb. 1,50 Mk. nnd steigend. A. Laumann�sche Buchhandlung,
Dülmen i. W. � Vorliegendes Gebetbuch bietet in erschöpfender Weise
die Andachtsübungeu zur Mutter Gottes. Nicht allein sind für die
verschiedenen Feste eigene Gebete vorgesehen, sondern es enthält auch
eine Reihe Neuntägiger Andachten zur Feier der Hauptfeste Mariens.
Format und Ausstattung sind auch gut.

Das Wesen des Cl)ristenthutns. Eine Entgegnung auf
Harnacks gleichnamiges Buch. Von l)1-. G. Reinhold, K. K. Univ-
Professor in Wien. Verlag von J. Noth in Stuttgart und Wien.
Preis 1,20 Mk. ·� Diese 96 Seiten umfassende Schrift ist eine ganz
vortreffliche Leistung, die Sprache ist nicht blos edel, sondern bei aller
Wissenschaftlichkeit sehr klar und nicht selten angenehm witzig, so daß
die· Lektüre dieser Schrift bestens empfohlen werden kann. Ob die
Widerlegung Harnacks auf S. 67 ganz zutreffend ist, möchten wir
ein wenig bezweifeln, denn Harnack leugnet ja gar nicht, daß der
Apostel Paulus auch dass «getröstete Sündenelend« lehrt, ebenso wie
Augustinus, er behauptet nur, daß Paulus sich darüber hinaus zur
Lehre von der --Freiheit der Kinder Gottes« emporgeschwungen hat,
Augustinus aber nicht.

Die Nach-Tridentinische Choral-Reform zu Rom. Ein
Beitrag zur Musikgeschichte des 16. u. 17. Jahrh. von P. R. Molitor,

Beuedictiner der Beurener Congregation. l. Bd. Die Choral-Reform
unter Gregor Xlll Verlag von Leuckart in Leipzig. �- Jn den
Jahren 16l4�l5 erschien in der Medicäischen Druckerei zu Rom
ein Graduale Romanum, welches den auf Befehl Paul-Z V. reformirten
Choral enthielt. Das war der Abschluß einer fast 40 Jahre zuvor
von Gregor Xlll. eingeleiteten Choral-Reform, deren Ausführung
von drei Päpsten angesirebt wurde. Die Darstellung dieser Bemühungen
bildet den Inhalt des auf gründlichen Studien beruhenden Buches
des gelehrten Benedictiners. -� Die Ausstattung ist auch vortrefflich.

sJetsonal-Nachrichten.
Gestorb en :

Pfarrer von Groß-Döbern, em. Erzpr. u. Geistl. Rath Herr Carl
Kusch, f 5. Juni.

Geistl. Rath Herr Joseph S eh molke, ein. Domvikar n. Vier-Dechant
der Domkirche, s· 10. Juni.

(J0ngregnt.i0 I«ntiun.
Am 27. Mai 190l starb Herr Johannes Staude, Pfarrer bei

St. Michael in Breslau. R. i. p. � Als Sodale wurde aufgenommen
Herr Carl Berg, Pfarrer in Ruderswald, Archipresbyterat Ratibor.

Milde Gaben.
(Vom 23. Mai bis II. Juni 190l incl.)

Werk der hl. Kindheit, Zirkwil; durch H. Erzpr· ·Obst
39,20 Mk., Lowenberg Pfarramt m«cl. zur Loskaufung von zwei Herden-
kindern 55,60 Mk., Rathmannsdorf durch H. Pf. Paul zur Los-kaufungvon drei Heidenkindern 63 Mk» Kober! durch H. Pf. Thamm Fern
utrisqne 57,45 Mk» Kattowitz durch  Erzp·r. Schmldt 46,80 I»
Miechowitz durch H. Pf. Kuboth 54,4() Mk» åJ»iieder-Rydultau durch H.
Pf. Bernert incl. zur Loskausung eines Heidenki»ndes Johannes zu
taufen 170 Mk» Deutsch-Lissa durch H. Erzpr. Htrschberger zur Los-
kaufung eines Heidenkiudes Franz ?caver. zu taufen 21 Mk., SchYrgast
durch H. Pf. Lehmann 37,25 Mk., Protzan durch H. Pfarradm. Scholz
pp» utc«isque 255 Mk» Günthersdors durch H. Pfarradm. Luppa
27 Mk., Guhrau durch H. Pf. OlowInsky mal. zur Loskaufung von
zwei Hcideukindern pro up--1squc-. 92 Mk» Se1fersdorf durch H.
Pfarradm. Wötzker 10 Mk., Wahren durch H. Pf. l)--. Paschke 60 Mk»
Jätschau durch Pfarkamt pro utt«isque 85,10Mk., Lctuban durch  Kapl.
.Knüttel 130 Mk., Groß-Bargen durch Pfarramt 19,20·Mk., Neu-
altmannsdorf durch H. Pf. Weber tncl. zur Loskaufung eines Heiden-
kiudes Clara zu taufen pro un·-sqne 3l Mk» Neustadt durch H. Kapl.
Johu 72 Mk., Simsdors Pfarran1t 10 Mk., WrIezen durch H. Erzpr.
Herde 5,70 Mk» Stubeu durch H. Erzpr. Wahner 35 Mk.

Gott bezahl�s! A. Sambale.

Der heutigen Ausgabe unseres Blattes liegt
wiederum eine Preisliste vom Kasse- und Thee-
Jmporthaus Heinrich Gewaltig, Vreslau, bei.
�� Wir können Herrn Gewaltig als streng reellen
und foliden Kaufmann empfehlen. »

. Den sirt1erI1en gähnt; des l1athw. Gutes J
s«sp«»-«« W ««-««-W--«« 1eiinst1i(-tm Z-.i11-«; «

Htaslpanzet-Tabernaläel?. «, «; » «, B »»Ømpfahleu von den t1o«chn1. Herren 3Bistl1iisen we en unter. ar.«M S er M«
von Oinalirliclk und Männer. bM�k91k 9U189s9t2t-

» Zalu1aezt sit. mail. Franz lie-eilte,
Spekinlfuk1E«ill Mk dielItisichtkt slnl1lpankpk- ()lt1t1ll0kst1·. 45 b, it. J. l�r()tne11a«.le.

�I

Preislisten gratis und franco.
Gern. äIkosetueiJer, gingen i. Hi

V PiIIIiIICH von J( 350.- an.
I-las-InoIIiusIIs

von -sit ZU. � an.
Höohste1« Herbste. I(leinsto Reiten.
Reiche Auswahl schöner· Mo(iel1e.
F!-ein P!-ohcliel"e1«nng. Planes nnd

Hxn·cn0nium8 Zu Iso--cniethen.
llk0sser lllustr. lcutnl0g grutls·t�kauc0.
Wilh. liutlolph in Glossen.Talseknalcel und Geldsrl1rimlik.



13�erdina.n(1 stuliesser
«s"·-  Ältarbauer und Bilcl11-met« für

« kjrchl. Kunst

l"13

F.  . ,-«

«- txt-H·
! »i C H,Lin St. Ulrich-Gköilen (�l�lr0l), . .

H -I;

.-N

l«lsiilIer des pi"tpstli(zlte-» Eine-skrenses ,,l«r0 il(-(7l0siit et l«o-nisten«
 empfiehlt « l

Heiligen-stn1-nett aus Holz , .i.),»jk,,
 fein polyi-in-mni1·t

««-;;4Qtz;k.&#39;«� I-time i« ()-»:--. 100 120 140 1(z0 170 180 ;-»
---it. (;»i«Ii»»--«!----e  "i"(")";·-ø·""1i)(") .-i 136 »« 1"(T;?i .-« 200 «« -2"3«0 7

,»»Z;» m. Gold du-IsasciI·t ,. 96 » l36 » 174 ,, 232 » IT? ,ä292 IX-R
-""« . nn:  l1lustr cataloge:u:sso1lrl (Iä;ex1Fz:fåe u il t e

l«Jtnpl"elilnngen Tiber geliot"e1·to life(-hl. At·l)eitcn stellt.-n

-.« - --Cl«
X .

««-Srna-me -ob -alle Garantie ·
- «« "" S Pc-3iInnt«t- für lcn·cl1l. l(nn-sc: Rom, lut·In, Sinigaglia, VVs(-«, «« L-«

- »« » zur geil. l«Jinsi(-l1t. . «-«;-«»«s;« l.»«·-right -Im« eine der le-«-c-«-«c--S« X«-ist entsprechende» -4«st�c«««·»«g � J-J»«.«««· « « ·. i -,»·«"
DR «- « · , I · «- · - - , T . «

tl1:�IllIsIIIlIF, lnnsl)t·n(!k, Obst-.kIg0, I«0n(l0n, mit. l1ii(-list«--1 P«-.isen. «� -T«. I «�

You Herren Geistlichen
empfiehlt sich das Bank-Gefchäfl

G. 1muHtein B: Er.
«Breslau, Carlsstrasze I,

zum An- und Verkauf von Werthpapieren,
sowie zur provisionsfreien Controlle ver-

loosbarer Effekten, Einlösung von
Coupons u. s. w.

IS-ebriltlor Nega.L«s3F3J-IS
Teppiclse, YUiilielstoss·e,
(sliardineu, Gisctsdeclreu,

Yauferstosfe te.

Spezialität:

giirkl1rntes1s1itl)k.
V"«m«« .Mufteru Auswahlsenduu

C

SCHOTT)

ICCCCCC sc)

Es«-�--D778ssk«-It«II«-W
« 98et«

11I«1(1 50 per- l-lektoliter.
J. lla11g1et·, Priester in 0t·solsw0iot·, St-it.
Gel)weiler, FJIsass.

Zur Reifczeit empfehlen wir unser
großes Lager von Ikeisel)revl01-en 1ntd
machen besonders auf die von uns als
Reisebrevier

neu ciugerikhtete
Regen-sburger l8·--« Ausgabe

aufmerksam, die immer mehrEingang findet.
Preis 29 Mark 50 Pf.

Die Diiiccsauproiirieu liefern wir
ebenfalls bald in Fascikeln mit Gold-
schnitt dazu.

J« Gesl. Aufträge erbittert wir
unter Bezeichnung
,,lkels0l)revler AItsg·nl)0 A(leklI0lz«.

Cikculur über unsere verschiedenen
Brevierausgabeu, sowie Ansichtsfeu-
Minnen stehen gern zu Diensten.

ll0is0l)ii(-list-. Karte--.
00arsI)li(-lieu-.

G. P. xlilexlt0l·7«� l3u(3l1lt.

l
s
!

xsjerdersrl1e Zye·rtagslJxtudlttug, «x?reiburI;
tm Bretsgau.

Soeben ist erschienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:
8NülI�er, D-r. K. I» Theophilue.

Kurze Predigteu ··r Zii lihöherer Schulen.  Apprcii)aiii)«ti
des hochw. Herrn Erzbischoss von Frei-
burg. gr. 80. (xll u.444 S.) .-If.-4.50;
geb. in Halbsranz M. 6.40.

LAPLACEQQO-c·Q-ts-O-COL-O

L

O-II
In unserem Vorlage erschien seeben:·

Maria und Ynsepl1
in der Heiliger! Zwist.

But Belehrung muckte using für jederman-
von August Perger, s. J.

Mit lirchl. Druckerlaubnis.
1l4 Seiten g-r. 80. Preis brosch. l Mk.

»Die Arbeiten des Herrn Verfassers,
ganz besonders seine ,,Homiletischen Pre-
digten«, 2 Bande, haben in den weitesten
Kreisen des Seelsorge·Klerus große An-
erkennung und Verwendung gesunden:
strenge Sachlichleit, grllndliehc zeit-
gemäße Ausnutzung der Osfenbarungs-
quellen, eine frische, Zu Herzen redende
Sprache und leichte Ue ersichtlichkeit haben
ihnen in der Bibliothel zahlreicher Priester
einen Platz erworben. Auch das vorliegende
Schriftchen, das wir zum Studium für
Predigteu warm empfehlen, hat die ge-
nannten Vorzüge. In 16 Abschnitten
bespricht Vers. die hl. Jungfrau in der
hl. Schrift u. in 4 Abschnitten in gleicher
Weise den hl. Joseph. Präziser nnd viel-
seitiger könnte der Stoff unseres Erachtens
kaum bearbeitet wcrdcn.«

Wissenschastl. Beilage der »Gerntania«.
Zu beziehen durch alle Buchbandluugcn,

in Braten vorrätig in G. I. 3derhol1� «
Buchhandlung.
Padcrboru. B-tuisacius-Druckerei.

OO·Ifff«fOIfOffOOFV&#39;0·O«·f«U

Xis-ist«-eisi-ri--DOH-D?

-- Firma t870 gegr. �- .
Bei Baarzahlung 20 V»

«· Rab. It. Sreifendung, «,
bei Abzahlung ..E « t- caugsteltlciLfZze , "UiPVEck?Md Garantie. «

Grauen-s1)iuIti,u.o8
Flügel � HarmoniumS. »;

-...«. T(1itvecm «- «.-i»t,«;««.I2
Fabr» S Fabrik: Al1«I;Fa3- ;

« - Smmei« , »
Berlin 528, S-e7delstr.

Preis-liste, Musterbuch umsonst.
-is

sijssek liess-Wein, ;
nicht wiedcrlich süß, angenehm und
fördernd, vinum de vite »rein(-r Trauben-
sast«. Von der geistlichen Behörde attestirt, I
kräftig und stärkerm, besonders für Magen-
leidende empfohlen, M. 125 per 100 Liter, ;
tserzollt ob Köln. E
1)11l1I« G O0., (Ji5ln u.. II«l1.,

Kaiserl. u. Königl. Hoflieferanten
Seiner Apvstolischen Majestät.
-�-I
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fr1kan1sci1o Weint
L aus den VVeini)et«gen det-

Mi8si0ns-(-�cesel1sel1ukt (1e1·
Weissen Väter zu A1gie-r,

unter deren Ani·sieist die-selben gekeltei-t,.
gept1eFt nnd I-et·san(lt werden, lief·e1«n
als it! einige Vertreter für l)euts(:itlan(i
die i·c«1«ei(iigten Messwe-in-I-iei"eI-ernten
c-stl-l- Wässer in Pl-esse,

statt. A1teni1un(1ent i. W.

Die VVeine sind ite1·v0c·1-agc«nd beliebt
ais st»iit«liungs-nittel für Kranke un(i
V01«ziig1i(-he bessert- unt! Morgen�

Weine.
- « von 10 I«"lasciten in
 7 vet«schiedenen s01«ten

zu «« 13,50 inc1. Kiste u. i�ncktn1g.
Man i)ittet. ansfiiln·iiclie l&#39;t·eisliste
zu verlangen.

»-Y·jerZd«et«L2«e««··;Ye«rlngShandlistig, Freiburg tm BretSg·au.
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu- beziehen:  «« ,

« Mit A rob -
gBeissel" -:5tepiktan s.J.,«T1crg:«tiicgjIfeflliret5. .k...2,.xt«;..-,..«.:- - I .

Herrn Erzbischof-s von Freiburg und mit Erlaubnis der Ordensobern. Zwei Teile. 80.
» » · Erster T»eil.· Ye»tratt1tungs»punlite für die Feste des Heiligen Geistes, der
;l1etltgIien xlretfaltcgliett, des l1ecltgsken gmikratnentes und des Herzens Jesu-
(V til u. 1l2 S.) M; 1.30; geb. in Leinwand mit Rotschnitt .-il. 2. «
" Zweiter Teil. Yetrati1tungspunltte iiber die t!13bangelien des Z. bis
24. gmnntngs nach ilIsingsten. (Vl1t u. 212 S.) .-II. 2.20; geb· «. 3.
Dieses Buch bietet wie die vorher erschienenen über das Vaterunser, das· Leiden und die

Verherrlichung des Herrn keine ausgearbeiteten Betrachtungen, keine Predigten, sondern
Punkte, d. h. Stoffe für die Betrachtung. Priester werden diese Punkte, wenn sie dieselben
zur eigenen Betrachtung benutzt haben, leicht in etwas veränderter Form zu kleinen An-
reden und Predigten verwerten. .

Weitere Bändchcn für die Weihnachtszeit und die Feste U. L. Frau find in
Vorbereitung. . «

.
i

()lIt«istli(-sie I(Itt1staIIst-Ist
B0el1un1 i. Westt·.

Ynl1aber: Yriedr. xIjellermann, Maler � Peter Hct1artuii;, Hitdl1auer.
« « .l,S ,T ·Ct G« ,i i  iii1dHl?cizchck iBlli1ii)chl«eOriti«i1ic o W und uBmasse U enlacher

ei K! « « H lz, Stein und Te«rra-Cotta, .Hochrelief mit Rahmen« tm) ein in o »«, Ein neues predjgtwez«k» H«  in jeder Stylart und Pre16lage. »
! nach Klein, Fiil)rich u. a. auf Leinwand oder eigene praparierten

In unserm Verlage erschien soeben:
H . . «

Predigten auf die ZicIItagc,
auch

als -!.1,esnng von guten zu benutzen.
Von August Perger, Priester der

Gesellschast Jesu.
Mit kirchlicher Druckerlaubnis.

414 S. gr. 80. Brosch. 4 M. Gcbd. in
Halbfranz 5,60 M.

Die Predigten zeichnen sich aus durch
ruhige, klare Logik, eine Fülle fruchtbringen-
der Gedanken und einfache, leichtverständ-
liche Sprache und Darlegung. Die Gründ-
liehkeit und Tiefe der Gedanken, verbunden
mit den eingeflochtenen Beispielen und Er-
klärungen fesseln den Leser sehr. Die über-
sichtliche Einteilung jeder Predigt verdient
noch besonders hervorgehoben zu werden.
Kanzelrednern und Katecheten bietet das
Werk ausgiebigen, gediegenen Stoff, jedem
Laien anregende Belehrung und Erbauung«

,,Trierfche Landes-zeitung«.
Zu beziehen durch« alte Iiuct1tfandlungen;

in Ztreslau vvrtiitig in G. U. 3idertfolk�
Buchhandlung.
"«jtiatieei«)orn. J3onifaeicts�I)kuekierei.

;irei·t·zwcgc z.»22..«k-p«».... -.......«.
in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Beleuchiung.

« « » « als Altc�ire, Kan ein, Beicht- nnd Betsiiihle in Holz. Stein undMarmor. z
-is 1llal1Jkl1rotnier-Yiulialt. S;-�

gtnsfiit1ruug aller liirkt1li1t1en ZlIelkorationsarbeiten unter (!Barz·rntie.
Alle von uns offerierten Gegenstände werden in eigener Werkstatt sorgfaliig, solid

künstlerisch und in streng kirchlichem Sinne ausgefuhri.
�� Prtma Zeugnifse nnd Referenzen. �-

Photographieen, Kreuzweg-Probestationen, Preisverzeichuisse und .Kostenanschläge stehen
gern zu Diensten.

XXXXXXUXXlXUXUUlXXUUXXU
Die lcunst-We1)e1«ei 11n(1 stiel(erei

von

Fa«-·»gs es ffe«sse-I, crefele:s
c-tnpiiei1lt sieh der hoc-I1w. Geist1icI1keit 7«nnt Rezuge von

Pa1«aInenten und I:"«"ahnen
in nur stylge1-echt-et· Ansfiiln-ung vorn einfachst:en bis zum feinsten Gen1·e
l)e-i l)il1igsten Preisen.

vjelt·a.ol1 pt·iiu1iirt; und ausgezeichnet 0i1it-S-g·o 1893, Paris 1900 et(-.
�I !  UUUXU
� · - «C. G et in Hannover- 3) eine Preisliste des «Hierzu drei Beilagen: I) von J. N. T-eutskh in Brcgenz; 2) von raten .

Kaffee- und Thee-Jmporthauses Heinrich Gewaltt-i tu Bre-Blau. P -
·«ä«D·Xcii-Ho« R, Nischtk-wer» in Bresc-«.




